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Abschnitt C – Zusatzbaustein AGRAR (sofern vereinbart)

Sofern auf dem Versicherungsschein und seinen Nachträgen gesondert vereinbart, gilt in Ergänzung zu den LHB GVO sowie dem Abschnitt A 
dieser Bedingungen die nachfolgende Erweiterung des Versicherungsschutzes.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass für das betroffene Fluggerät eine Luftfahrthalter-Haftpflichtversicherung gemäß 
Anschnitts A dieser Bedingungen bei der GVO-Versicherung besteht.

1. Versichertes Risiko
1.1  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Personen- und/oder Sachschäden aus der Durchführung von 

Sprüh- und Streueinsätzen mit Fluggeräten in Deutschland, wenn es sich bei dem Fluggerät um eine für diesen Verwendungszweck 
gebauten bzw. hierfür vom Hersteller zugelassenen Drohne handelt.

1.2  Der Einsatzort und Geltungsbereich ist auf die Bundesrepublik Deutschland begrenzt.

2. Ausschlüsse
 Kein Versicherungsschutz besteht wegen Schäden aus dem Gebrauch von Fluggeräten, die dadurch entstehen:

a) dass Gebrauchsanweisungen nicht beachtet und behördliche Vorschriften nicht eingehalten werden,
b) durch aggressiv wirkende Sprüh-/Streumittel, die Pflanzenkulturen für mehrere Jahre vernichten bzw. neues Wachstum verhindern,
c) an den mit Sprüh-/Streumitteln zu behandelnden Kulturen (auch Bäumen) und Schäden an anderen Kulturen,
d) Insekten, die sich ebenfalls auf dem zu behandelnden Grundstück befinden.

3. Versicherungssumme
 Unabhängig vom Hauptvertrag ist die Versicherungssumme für Schäden gemäß des Abschnittes C auf 1.000.000 € für Personen- und/

oder Sachschäden begrenzt. 

4. Selbstbeteiligung
 Unabhängig vom Hauptvertrag, gilt eine vereinbarte Selbstbeteiligung von 10% je Schadenfall, mindestens 250,00 € als vereinbart.

5. Teil-Kündigungsmöglichkeit
 Die Regelungen zum Abschnitt C (Zusatzbaustein AGRAR) können ohne Aufhebung des Gesamtvertrages von beiden Vertragspartnern 

ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) unter Einhaltung einer Frist von einem Monat gekündigt werden. 
Der andere Vertragspartner ist in diesem Fall berechtigt, die Aufhebung des Hauptvertrages zum selben Zeitpunkt zu verlangen.


